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RS OGH 1957/12/18 2Ob470/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1957

Norm

ABGB §1091 A1

Rechtssatz

Eine Verpachtung eines Unternehmens ist nur dann anzunehmen, wenn Inventar und Kundenstock überlassen werden

und wenn diese nach kaufmännischen Grundsätzen die Bezahlung einer über den Ersatz des Bestandzinses

hinausgehenden Rente rechtfertigen.
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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